
Unverbindliche Bekanntgabe des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 
Zur fakultativen Verwendung. Abweichende Vereinbarungen sind möglich. 

Muster-Bedingungsstruktur XVIII
(Stand: 11.04.2011) 

Sonstige Risiken

I. Ansprüche aus Benachteiligung (AVB Benachteiligungen) 

Für den Umfang der Leistung des Versicherers ist die im Versicherungsschein angegebene 
Versicherungssumme der Höchstbetrag für jeden Versicherungsfall und für alle während eines 
Versicherungsjahres eingetretenen Versicherungsfälle zusammen. 

1. Versicherungsschutz besteht im Rahmen der Allgemeinen Bedingungen zur Haftpflichtversicherung von An-
sprüchen aus Benachteiligungen (AVB Benachteiligungen). 

Für den Versicherungsnehmer besteht Versicherungsschutz ausschließlich im Rahmen der betrieblichen und 
beruflichen Tätigkeit. Für die mitversicherten Personen besteht Versicherungsschutz ausschließlich im Rahmen 
der betrieblichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer. 

2. Beitrag 




